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Gemeinde Rennau 
 

Verwaltungsvorlage Vorlagen-Nr.: 020/19 
 

 

Fachbereich:  Allgemeine Verwaltung 

 

Datum:  30.01.2019            

Tagesordnungspunkt  
 

Ausschilderung des Radweges „Oelper-Route“ 

Vorgesehene Beratungsfolge: 
Beschluss 
geändert 

Abstimmungsergebnis 

Datum Gremium Status Ja Nein Ja Nein Enth. 

13.02.2019 VA Rennau nö      

            

 
Finanzielle Auswirkungen 

 

Verantwortlichkeit 

Ergebnishaushalt ☐ Kosten  EUR gefertigt: 
Gemeinde- 

direktor: 

Finanzhaushalt ☐ Produkt  
gez. Duckstein gez. Nitsche 

Kostenstelle  Sachkonto  

Ansatz  EUR verfügbar  EUR (Duckstein) (Nitsche) 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

a) Der Verwaltungsausschuss beschließt, mit der Samtgemeinde Grasleben die Verein-

barung in der vorliegenden Fassung abzuschließen. 

b) Der Verwaltungsausschuss stimmt der Aufstellung der Beschilderung für den Rad-

weg „Oelper-Route“ auf den gemeindeeigenen Wirtschaftswegen (Fl. 2 Nr. 254/8 

Dorfstraße, Fl. 2 Nr. 178/4 Bötzel, Fl. 2 Nr. 22/2 Erzweg, Fl. 2 Nr. 178/3 Bötzel, Fl. 2 

Nr. 178/4 Bötzel, Fl. 1 Nr. 298/1 Erzweg, Fl. 1 Nr. 299/2 Im Heesten, Fl. 2 Nr. 270/1 

Mühlenberg, Fl. 2 Nr. 461/246 Bisdorfer Weg, Fl. 1 Nr. 301/169 zwischen Gänsewei-

de und Auf dem Kamp, Fl. 1 Nr. 160 Hagholz-Leihmark, Fl. 1 Nr. 160 Hagholz-

Leihmark) zu. 

 

 

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Die Radroute „Oelper“ verläuft über Grasleben-Querenhorst-Ahmstorf-Rottorf-Barmke-

Mariental-Grasleben. Die Radroute ist ca. 33 km lang und soll in das Radroutennetz des Na-

turparks „Elm-Lappwald“ eingebunden und entsprechend ausgeschildert werden.  

 

Mit der Ausschilderung der „Oelper-Route“ kann sich einerseits dem angestrebten Lücken-

schluss zwischen dem Nordkreis und dem Naturpark „Elm-Lappwald“ angenähert werden 

und zum anderen profitiert der Tourismus im Allgemeinen davon.  

 

Die Gesamtkosten für die Realisierung des Projektes belaufen sich schätzungsweise auf ca. 

16.750 €. Darin enthalten sind das bereits erstellte Schilderkataster des Planungsbüros 

Volkmann sowie die Beschilderung selbst. Eine Förderung durch LEADER mit einer 80 %-
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igen Kostenübernahme in Höhe von 13.400 € wurde bereits gewährt. Der Samtgemeinde 

trägt alle entstehenden Kosten mit  einem Eigenanteil von 3.350 €. 

 

Die „Oelper-Route“ führt auch durch das Gebiet der Gemeinde Rennau und teilweise über 

die Wirtschaftswege der Gemeinde Rennau (s. Anlage). Die Samtgemeinde beabsichtigt, die 

Verkehrssicherungspflicht für den Radverkehr zu übernehmen. Damit besteht hinsichtlich der 

Verkehrssicherungspflicht für die Gemeinde Rennau kein Haftungsrisiko. Dazu soll die bei-

gefügte Vereinbarung mit der Gemeinde Rennau abgeschlossen werden. 

 

Damit die Radroute „Oelper“ zur Verbesserung der touristischen Erschließung des Samtge-

meindegebietes realisiert werden kann, empfiehlt die Verwaltung, dieses Projekt zu unter-

stützen und das Einverständnis zur Aufstellung der erforderlichen   Beschilderung auf den 

gemeindeeigenen Wirtschaftswegen zu erteilen und die Vereinbarung in der vorliegenden 

Fassung abzuschließen. 

 

 

Anlagen: 

 

 Standortkarte-Wegweisung 

 Flurbezeichnungen (mit Bild)  

 Vereinbarungsentwurf 

 

 

Elektronische Version, im Original unterzeichnet. 
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Kartengrundlage: open streetmap contributors 

Samtgemeinde Grasleben 
 

 

 
 

 

Radroute Ölper 

Standort Wegweiser 

Standort-Nr. 

SG Grasleben 
Stadt Helmstedt 
SG Velpke 

Gra-001 

Gra 
Hel 
Vel 

Legende Radroute Ölper 

Standortkarte Wegweisung 

Stand: 2018-01-12 

mailto:heike.volkmann@web.de


Talke
Schreibmaschinentext
Anlage 2

Talke
Schreibmaschinentext

Talke
Schreibmaschinentext

Talke
Schreibmaschinentext

























Anlage 3 

 

Vereinbarung 
 

zwischen der Samtgemeinde Grasleben – nachstehend Samtgemeinde genannt, 
vertreten durch den Samtgemeindebürgermeister Gero Janze 

und der Gemeinde Rennau – vertreten durch den  Bürgermeister Jörg Minkley und den 
Gemeindedirektor Frank Nitsche als Wegeeigentümer 

wird die nachstehende Vereinbarung geschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Ausweisung eines touristischen Radweges, der 
sogenannten Ölper-Route“ im Bereich der Wirtschaftswege im Eigentum der Gemeinde Rennau. 
 
(2) Die betreffenden Wegeabschnitte ergeben sich aus der beiliegenden Standortkarte-Wegweisung 
(Anlage 1). 
 

§ 2 
Art und Umfang der Vereinbarung 

(1) Die im beiliegenden Lageplan gekennzeichneten Wege sollen künftig Bestandteil der Radroute 
„Ölper-Route“ sein. Im Verlauf der Wege wird eine wegweisende Beschilderung vorgenommen. Die 
Kosten für die Beschilderung und die eventuelle Erneuerung trägt die Samtgemeinde. 
 
(2) Weitere auszuschildernde Nutzungen, die nicht dem Recht auf das Betreten des Waldes und der 
freien Landschaft nach dem Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) - in der jeweils gültigen Fassung - unterliegen, bedürfen der gesonderten Zustimmung. 
 

 
§ 3 

Einverständnis zur allgemeinen Benutzung 

(1) Die Gemeinde Rennau ist mit der Nutzung der in § 1 genannten Wege als Fahrradroute 
einverstanden. Sie duldet die in § 2 Abs. 1 genannte Beschilderung. 
 

§ 4 
Verkehrssicherungspflicht 

(1) Die Samtgemeinde trägt die Verkehrssicherungspflicht, die sich hieraus für die spezielle 
Benutzung durch Radfahrer ergibt. 
 
(2) Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht des Wegeeigentümers ergibt sich wie bisher aus dem 
ursprünglichen Benutzungszweck. Durch die Duldung des durch die Ausweisung als Radroute 
entstehenden Radverkehrs werden keine höheren Anforderungen als bisher an die 
Verkehrssicherungspflicht des Wegeeigentümers gestellt. 
 

§ 5 
Haftpflicht 

Die Samtgemeinde stellt den Grundstückseigentümer bzw. von ihm beauftragte Dritte von etwaigen 
Haftpflichtansprüchen Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Radweges 
einschließlich der in diesem Zusammenhang der Samtgemeinde obliegenden 
Verkehrssicherungspflicht steht. Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet die 
Samtgemeinde auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen gegen den Grundstückseigentümer 
oder dessen Beauftragte. 
 
Die Haftung des Grundstückseigentümers bzw. von ihm beauftragten Dritten für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit bleibt von dieser Haftungsfreistellung bzw. diesem Verzicht unberührt. Die 
Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft hat nicht automatisch  
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grobe Fahrlässigkeit zur Folge. Die Haftungsbeschränkung auf vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Herbeiführung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Grundstückseigentümers bzw. von ihm 
beauftragter Dritter beruhen. 
 
Haftpflichtdeckungsschutz im Rahmen dieser Vereinbarung besteht für die Samtgemeinde durch den 
Kommunalen Schadensausgleich Hannover im Rahmen und nach Maßgabe der dort geltenden 
Verrechnungssätze. 
 

§ 6 
Verbote und Einschränkungen 

(1) Durch den Radverkehr darf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht eingeschränkt 
werden. 
 

§ 7 
Laufzeit, Ergänzung, Änderung oder Kündigung der Vereinbarung 

Die Vereinbarung läuft ab Zeichnungsdatum auf unbestimmte Zeit. Eine Kündigungsabsicht ist 
rechtzeitig dem Vereinbarungspartner mitzuteilen. Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 
Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Die Kündigung sowie Ergänzungen oder Änderungen 
bedürfen der Schriftform. 
 

§ 8 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder nach Vereinbarungsschluss 
unwirksam werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung 
am nächsten kommen, die die Vertragspartner mit der unwirksamen Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als 
lückenhaft erweist. 
 

 
 
Anlage 
Standortkarte-Wegweisung 
 
 

Für Samtgemeinde Grasleben  Für Gemeinde Rennau 

 
Grasleben, den  

  
Rennau, den 

   
 

Samtgemeindebürgermeister  Bürgermeister 
 
 
 
 

 
 
 

 Gemeindedirektor 
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Kartengrundlage: open streetmap contributors 

Samtgemeinde Grasleben 
 

 

 
 

 

Radroute Ölper 

Standort Wegweiser 

Standort-Nr. 

SG Grasleben 
Stadt Helmstedt 
SG Velpke 

Gra-001 

Gra 
Hel 
Vel 

Legende Radroute Ölper 

Standortkarte Wegweisung 

Stand: 2018-01-12 
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